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Verteiler:  
- Obermeister/innen 
- Stellv. Obermeister/innen 
- GPA-Vorsitzende 
- Lehrlingswarte 
- Fachbeauftragte Damenfach – Herrenfach – Kosmetik 
- Geschäftsstellen der Mitgliedsinnungen 
 
 
 

1. Soforthilfen für Unternehmen in NRW 
 
Die entsprechenden Informationen stehen zur Verfügung unter: 
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020. Zu finden sind dort: 
 

• Informationen zu den Voraussetzungen für die Soforthilfen (z.B. Kriterien für die 
Fördervoraussetzung „erhebliche Finanzierungsengpässe und wirtschaftliche 
Schwierigkeiten") 

• Hinweise zum Antragsverfahren (z.B. welche Informationen für die Antragsstellung 
benötigt werden) 

• FAQ-Liste 

• Muster des Antragsformulars  (Anlage 1) 
 
Hinweis zum Verfahren:  
Das Antragsverfahren funktioniert vollständig (und ausschließlich) digital. Antragsteller 
können ihren Antrag online auszufüllen und absenden. Sie erhalten im Anschluss eine 
automatisierte Eingangsbestätigung. Alle Anträge werden nach Eingangsdatum bearbeitet. 
Anträge sind bis spätestens 30. April 2020 zu stellen. 
 
 

2. ZV Infoportal zur Coronakrise 
 
Der Zentralverband hat in Zusammenarbeit mit den Landesinnungsverbänden ein Infoportal zur 
Corona-Epidemie erstellt und alle verfügbaren Informationen an einem Punkt 
zusammengefasst. Es werden Fragen und Antworten gebündelt, die sich für Friseurbetriebe 
aktuell im Zusammenhang mit der Corona-Krise stellen. Es werden zudem die richtigen 
Ansprechpartner auf Landesebene ausgewiesen, den neuesten Stand haben immer die 
Landesinnungsverbände vor Ort. 
 
Das neue Infoportal finden Sie, eingebunden in die ZV Website, hier: 
https://www.friseurhandwerk.de/corona.html. Zugänglich ist die Seite auch über die Menüleiste 
und den Reiter "Corona" rechts neben dem ZV-Logo. 
 
Die Seite wird fortlaufend aktualisiert und ergänzt. Sie finden außerdem einen Newsticker mit 
allen Medieninformationen des Zentralverbands und hilfreiche allgemeine Links. 
 
Quelle: ZV Newsletter 
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3. Appell an Ministerpräsident Laschet und Wirtschaftsminister Pinkwart  
 
Der Friseur- und Kosmetikverband NRW hat sich mit einem Appell an Ministerpräsident Armin 
Laschet und Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart gewandt, die Soforthilfen auch für 
diejenigen Betriebe zu gewähren, die bis zur Coronakrise gut gewirtschaftet haben und 
voraussichtlich gezwungen sein werden, auf privates Vermögen zuzugreifen. 
 
Das Schreiben finden Sie in der Anlage 2. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
FRISEUR- UND KOSMETIKVERBAND 

 NORDRHEIN-WESTFALEN 

gez. Harald Esser            gez. Marc Ringel                              
Verbandsvorsitzender  Geschäftsführer 

 

Anlagen: 

1 Muster-Antragsformular Soforthilfen 
2 Schreiben MP Laschet Soforthilfen 
 

 

 

 
 


